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LEITFADEN FAHRRADSTRAßEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN 

 

 

 

 

 

Ergänzende Hinweise aufgrund der Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) zum              
11. Oktober 2024 und der Änderungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenver-
kehrs-Ordnung (VwV-StVO) zum 10. April 2025: 

 

Besondere örtlichen Gefahrenlage bei Fahrradstraßen nicht mehr vorausgesetzt 

Mit der Neuregelung der StVO entfällt für Fahrradstraßen, die zur Verbesserung des Schutzes 
der Umwelt, darunter des Klimaschutzes, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstützung der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung angeordnet wurden, sofern die Leichtigkeit des Ver-
kehrs berücksichtigt ist und die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird, nicht nur der 
bislang erforderliche Nachweis einer „besonderen örtlichen Gefahrenlage“, sondern auch, dass 
die Anordnung „zwingend erforderlich“ sein muss. 

Radverkehr muss nicht vorherrschende Verkehrsart sein 

Soweit eine Fahrradstraße auf Grundlage von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO angeordnet wird, 
ist dies auch auf Straßen möglich, die keine hohe oder zu erwartende hohe Fahrradverkehrs-
dichte haben. 

Flächenbereitstellungen für den Fuß- und Radverkehr – wozu auch Fahrradstraßen zählen – nach 
§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 StVO sollen auf einem verkehrsplanerischen Gesamtkonzept basieren. 
Solche Konzepte können auf bestimmte Verkehrsarten oder räumliche Teilgebiete bezogen sein. 
Die Maßnahmen müssen auf Umwelt- und Klimaschutz, städtebauliche Entwicklung oder Gesund-
heitsschutz abzielen, insbesondere durch Verkehrsverlagerung zugunsten nachhaltiger Mobili-
tätsformen. 

Auch ohne Gesamtkonzept sind Einzelfallregelungen möglich, sofern die Wirkungen nachvoll-
ziehbar dargelegt und abgewogen werden. Ein Gutachten ist dabei meist nicht notwendig. Die 
Maßnahmen dürfen die Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen, wenn dies zugunsten des Ge-
samtverkehrs gerechtfertigt ist. Bereits im Konzept vorgenommene Abwägungen beeinflussen die 
Tiefe der erforderlichen Behördenabwägung bei der Anordnung einer Fahrradstraße. 
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Auszug aus der Straßenverkehrs-Ordnung: 

 

§ 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 

(1) Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht 
haben sie 

(…) 

7. zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, darunter des Klimaschutzes, zum Schutz der Gesundheit oder zur 
Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, sofern die Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigt 
ist und die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird, hinsichtlich 

a) der Einrichtung von Sonderfahrstreifen und bevorrechtigenden Lichtzeichenregelungen für Linienbusse und 

b) der Bereitstellung angemessener Flächen für den fließenden und ruhenden Fahrradverkehr sowie für den 
Fußverkehr. 

(…) 

 

 

Auszug aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung: 

 

Zu Zeichen 244.1 und 244.2 Beginn und Ende einer Fahrradstraße 

1. I. Die Anordnung einer Fahrradstraße aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenver-
kehrs kommt nur auf Straßen mit einer hohen oder zu erwartenden hohen Fahrradverkehrsdichte, 
einer hohen Netzbedeutung für den Radverkehr oder auf Straßen von lediglich untergeordneter 
Bedeutung für den Kraftfahrzeugverkehr in Betracht. Eine hohe Fahrradverkehrsdichte, eine hohe 
Netzbedeutung für den Radverkehr setzen nicht voraus, dass der Radverkehr die vorherrschende 
Verkehrsart ist. Eine zu erwartende hohe Fahrradverkehrsdichte kann sich dadurch begründen, 
dass diese mit der Anordnung einer Fahrradstraße bewirkt wird. Zur Förderung des Radverkehrs 
kann eine Fahrradstraße auch unter den Maßgaben nach Nummer VII zu § 45 Absatz 1 bis 1e, 
Randnummern 14a ff., angeordnet werden. 

Zu § 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
Zu Absatz 1 bis 1e 

14a VII 1. Soweit Anordnungen zur Einrichtung von Sonderfahrstreifen und bevorrechtigenden Lichtzei-
chenregelungen für Linienbusse sowie zur Bereitstellung angemessener Flächen für den Rad- 
und Fußverkehr auf § 45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 gestützt werden, sollten sie auf einem 
verkehrsplanerischen Gesamtkonzept beruhen. Das Gesamtkonzept kann auch für eine Ver-
kehrsart (z. B. Radverkehrsplan, Fußverkehrsplan, Nahverkehrsplan) oder ein räumliches Teil-
gebiet aufgestellt werden. 

14b  2. Aus ihm muss sich ableiten lassen, dass die anzuordnende Maßnahme zum Umwelt- einschließ-
lich Klimaschutz, zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung oder zum Ge-
sundheitsschutz beiträgt. Zum Umwelt- einschließlich Klimaschutz tragen insbesondere Maß-
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nahmen bei, deren Umsetzung eine Verkehrsverlagerung zugunsten des öffentlichen Perso-
nenverkehrs, des Radverkehrs oder des Fußverkehrs erwarten lässt. Zu einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung tragen Maßnahmen insbesondere dann bei, wenn sie zu einer 
besseren Verträglichkeit des Straßenverkehrs mit den Nutzungsansprüchen des städtebauli-
chen Bestands oder mit der Verwirklichung städtebaulicher Ziele beitragen. Dies gilt im be-
planten wie auch im unbeplanten Innenbereich. Die städtebaulichen Ziele können sich aus der 
Bauleitplanung oder aus informellen Planungen ergeben (z. B. städtebauliche Entwicklungs-
konzepte, integrierte Stadtentwicklungskonzepte, Quartiersplanungen). Zum Gesundheits-
schutz, soweit nicht bereits durch die Ziele der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes 
abgedeckt, zählt auch die Förderung des Zufußgehens und des Radfahrens als Formen der 
aktiven Mobilität. 

Es genügt dabei, wenn sich der Beitrag aus der perspektivischen Umsetzung des Gesamtkon-
zepts ergibt; der Effekt muss sich nicht bereits aus der Umsetzung der jeweiligen Einzelmaß-
nahme ergeben. 

14 c  3. Die Berücksichtigung der Leichtigkeit des Verkehrs erfordert eine Abwägungsentscheidung 
der Straßenverkehrsbehörde. Dabei kommt es auf die Leistungsfähigkeit des Straßenver-
kehrs insgesamt an, so dass auch die Inkaufnahme von Nachteilen bestimmter Verkehrsarten 
gerechtfertigt sein kann. Liegt der Anordnung ein Konzept nach Randnummer 14a zugrunde, 
richten sich Umfang und Tiefe der Abwägung für die Anordnung danach, in welchem Maße 
entsprechende planerische Abwägungen bereits im Gesamtkonzept erfolgt sind. 

14 d  4. Es bleibt den Straßenverkehrsbehörden unbenommen, im Einzelfall auch ohne ein solches Kon-
zept, abweichend davon oder ergänzend dazu Anordnungen nach § 45 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 7 zu treffen. Die prognostizierten Effekte für die genannten Rechtsgüter und die 
Auswirkungen auf die Leichtigkeit des Verkehrs sind dann mit vertretbarem Aufwand im Ein-
zelfall darzulegen und abzuwägen. Ein auf den Einzelfall bezogener gutachterlicher Nach-
weis ist in der Regel nicht erforderlich. 

14 e  5. Zur Bereitstellung von Flächen für den Rad- und Fußverkehr zählen Anordnungen von Rad-
fahrstreifen, Schutzstreifen, Fahrradstraßen, Fahrradzonen, verkehrsberuhigten Bereichen 
(Zeichen 325.1), Fußgängerzonen sowie alle übrigen Anordnungen von Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen, durch die Flächen auf öffentlichen Straßen alleine oder vorrangig 
dem Fuß- oder Radverkehr zugewiesen werden. Nicht zur Bereitstellung angemessener Flä-
chen für den Radverkehr zählt die Anordnung einer Radwegbenutzungspflicht für bauliche 
Radwege mit den Zeichen 237, 240 oder 241. 

Der Vorbehalt des Straßenrechts, insbesondere das ggf. bestehende Erfordernis einer stra-
ßenrechtlichen Teileinziehung (vgl. unten Nummer XIII, Randnummer 45a), ist zu beachten. 

Flächen für den Rad- und Fußverkehr sind grundsätzlich angemessen, wenn sie mindestens 
den einschlägigen technischen Regelwerken entsprechen. Die Bereitstellung angemessener 
Flächen kann auch ergänzende Anordnungen zur Sicherstellung der Funktion der Verkehrs-
fläche umfassen (z. B. zum Vorrang an Knotenpunkten, beim Queren oder zum Schutz vor 
dem Befahren oder Beparken durch Kraftfahrzeuge; nicht aber streckenbezogene Geschwin-
digkeitsbeschränkungen mit Zeichen 274). 

 


